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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Örtlichkeiten/Straßen in Baden-Württemberg durch Hochzeitskorsos 
seit der Drucksache 17/2407 beeinträchtigt wurden (möglichst unter Angabe 
der Anzahl der jeweils teilnehmenden Fahrzeuge);

2.  über welche ungefähre Streckenlänge (Angabe in gerundeten km) die Beein-
trächtigung bei den einzelnen Hochzeitkorsos stattfand;

3.  wie stark hierdurch die Leichtigkeit oder Sicherheit des Verkehrs jeweils be-
einträchtigt war; 

4.  inwieweit diesbezüglich polizeiliche Maßnahmen erfolgt sind, insbesondere 
Bußgelder verhängt wurden;

5.		welcher	Nationalität	die	Teilnehmer	der	Hochzeitskorsos	waren	(Ziffern	1	bis	5	
aufgrund des thematischen Zusammenhangs in einer Tabelle zusammengefasst);

6.  inwieweit es durch die Hochzeitskorsos zu Personen- und/oder Sachschäden 
kam;

7. inwieweit diesbezüglich führerscheinrechtliche Maßnahmen erfolgten;

8.  inwieweit diesbezüglich ordnungswidrigkeitenrechtliche Maßnahmen erfolg-
ten;

9. inwieweit diesbezüglich strafrechtliche Maßnahmen erfolgten;
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10.		inwiefern	von	den	Hochzeitskorsos	Gewalt	 ausging	oder	Waffen	vorhanden	
waren/eingesetzt	wurden	(Ziffern	6	bis	10	aufgrund	des	thematischen	Zusam-
menhangs in einer Tabelle zusammengefasst);

11.  warum sie nicht beabsichtigt, im Gebührenverzeichnis der Gebührenverord-
nung	 des	 Innenministeriums	 durch	 Schaffung	 eines	 entsprechenden	 Gebüh-
rentatbestands für den Polizeieinsatz bezüglich Hochzeitskorsos die anfallen-
den Einsatzkosten zu decken;

12.  wie lange die bestehenden Speicher- und Löschfristen im Zusammenhang mit 
Autokorsos von Hochzeitsgesellschaften sind (unter Angabe der Rechtsgrund-
lagen);

13.  warum sie angesichts der Speicher- und Löschfristen nicht eine Auswertung 
betreibt, die (fristenkonform) eine aussagekräftige Datenbasis vergangener 
Vorfälle	für	zukünftige	Gegenmaßnahmen	schafft;

14.		wie	sie	ohne	eine	solche	längerfristige	Datenbasis	derzeit	überhaupt	effektive	
Gegenmaßnahmen für die Zukunft abzuleiten vermag; 

15.  ob sie ihre bisherige Linie zu Hochzeitskorsos, die ausweislich der Stellung-
nahme	zu	Ziffer	12	der	Drucksache	17/2407	durch	Nachsicht	und	Appelle	an	
die Rücksichtnahme geprägt ist, somit nur selten über eine Personalienfest-
stellung und ein verkehrserzieherisches Gespräch hinausgeht (bloße Präven-
tivmaßnahmen), nicht zuletzt angesichts des ungebrochenen Auftretens dieses 
Phänomens mittlerweile selbst als unzureichend ansieht und einschlägige Ta-
ten nunmehr konsequent spürbar ahndet (Repressionsmaßnahmen).

21.10.2022

Klauß, Klos, Goßner, Hörner, Lindenschmid AfD

B e g r ü n d u n g

Am 23. Juli 2022 fand nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Zeitungen 
gegen 12:30 Uhr von Heilbronn nach Talheim im Landkreis Heilbronn ein Hoch-
zeitskorso statt, bei dem andere Verkehrsteilnehmer über mehrere Kilometer nicht 
nur erheblich behindert, sondern auch gefährdet worden sein sollen. Bereits in 
der Vergangenheit gab es bekanntermaßen zahlreiche Hochzeitsgesellschaften, 
die mit Autokorsos den Straßenverkehr – teilweise auf gefährliche Weise – be-
einträchtigt haben. Durchgreifende Erfolge in der Bekämpfung dieser Unsitte, die 
nachweislich zumeist bei Hochzeitsgesellschaften ausländischer Herkunft prakti-
ziert wird, sind mithin nicht ersichtlich. Der vorliegende Berichtsantrag soll die 
näheren	Umstände	erhellen	und	vor	allem	effiziente	Lösungsansätze	für	die	Zu-
kunft vorantreiben.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 15. November 2022 Nr. IM3-0141.5-250/72/1 nimmt das Mi-
nisterium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Justiz und für Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Örtlichkeiten/Straßen in Baden-Württemberg durch Hochzeitskorsos 
seit der Drucksache 17/2407 beeinträchtigt wurden (möglichst unter Angabe 
der Anzahl der jeweils teilnehmenden Fahrzeuge);

2.  über welche ungefähre Streckenlänge (Angabe in gerundeten km) die Beein-
trächtigung bei den einzelnen Hochzeitkorsos stattfand;

3.  wie stark hierdurch die Leichtigkeit oder Sicherheit des Verkehrs jeweils beein-
trächtigt war; 

4.  inwieweit diesbezüglich polizeiliche Maßnahmen erfolgt sind, insbesondere 
Bußgelder verhängt wurden;

5. welcher Nationalität die Teilnehmer der Hochzeitskorsos waren;

Zu 1. bis 5.:

Die	Ziffern	1	bis	5	werden	aufgrund	des	thematischen	Zusammenhangs	gemein-
sam mithilfe nachfolgender Tabelle beantwortet.

Zum Anstieg der Fallzahlen im Vergleich zur Drucksache 17/2407 ist anzumer-
ken, dass pandemiebedingt im vorhergehenden Betrachtungszeitraum (März 2021 
bis	25.	April	2022)	insgesamt	weniger	Hochzeiten	stattfinden	konnten.	
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 6.  inwieweit es durch die Hochzeitskorsos zu Personen- und/oder Sachschäden 
kam;

 7. inwieweit diesbezüglich führerscheinrechtliche Maßnahmen erfolgten;
 8.  inwieweit diesbezüglich ordnungswidrigkeitenrechtliche Maßnahmen erfolg-

ten;
 9. inwieweit diesbezüglich strafrechtliche Maßnahmen erfolgten;
10.		inwiefern	 von	 den	Hochzeitskorsos	Gewalt	 ausging	 oder	Waffen	 vorhanden	

waren/eingesetzt wurden;

Zu 6. bis 10.:

Die	Ziffern	6	bis	10	werden	aufgrund	des	thematischen	Zusammenhangs	gemein-
sam mithilfe nachfolgender Tabelle beantwortet.
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11.  warum sie nicht beabsichtigt, im Gebührenverzeichnis der Gebührenverord-
nung	des	Innenministeriums	durch	Schaffung	eines	entsprechenden	Gebühren-
tatbestands für den Polizeieinsatz bezüglich Hochzeitskorsos die anfallenden 
Einsatzkosten zu decken;

Zu 11.:

Festgestellte Verstöße im Zusammenhang mit Hochzeitkorsos werden konsequent 
verfolgt. Im Übrigen unterliegen die damit verbundenen präventivpolizeilichen 
Maßnahmen des Polizeivollzugsdienstes dem Grundsatz der Kostenfreiheit. Da-
nach	hat	der	Staat	die	entstehenden	Kosten	von	für	die	Gewährleistung	der	öffent-
lichen Sicherheit erforderlichen Polizeieinsätzen grundsätzlich selbst zu tragen. 
Aus diesem Grunde und wegen der bestehenden straf- und ordnungsrechtlichen 
Sanktionsmöglichkeiten ist derzeit die Aufnahme eines entsprechenden Gebüh-
rentatbestands nicht vorgesehen.

12.  wie lange die bestehenden Speicher- und Löschfristen im Zusammenhang mit 
Autokorsos von Hochzeitsgesellschaften sind (unter Angabe der Rechtsgrund-
lagen);

Zu 12.:

Die Teilnahme bzw. Durchführung eines Autokorsos einer Hochzeitsgesellschaft 
stellt per se keinen eigenständigen Verstoß gegen Ge- bzw. Verbotsnormen dar. 
Im Rahmen eines solchen Korsos kann es gleichwohl zu Handlungen kommen, 
welche Ordnungswidrigkeiten oder auch Straftaten darstellen.

Die Speicher- und Löschfristen entsprechen im Hinblick auf das Polizeirecht 
-beim Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen für eine Speicherung- den Re-
gelungen der §§ 75, 76 Polizeigesetz (PolG). Insoweit bestehen keine speziellen 
Regelungen, welche nur für Autokorsos von Hochzeitsgesellschaften gelten.

Weitere Speicherfristen ergeben sich aus den verwaltungsrechtlichen Maßnah-
men, welche gegenüber den Teilnehmern des Hochzeitskorsos vorgenommen 
werden. Gleiches gilt für die Delikte, welche im Rahmen des Korsos begangen 
wurden. 

Eintragungen und Maßnahmen:

Bundeszentralregister (BZR):

Rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilungen sind gemäß § 4 Bundeszentral-
registergesetz (BZRG) in das Bundeszentralregister einzutragen. Grundsätzlich 
werden die Eintragungen nach Ablauf bestimmter Fristen getilgt, d. h. aus dem 
Register entfernt (§ 45 BZRG). Die Länge der Tilgungsfrist ist abhängig von der 
Höhe der Strafe und beträgt 5 bis 15 Jahre (§ 46 BZRG). 

Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister (ZStV):

Die	 im	Zentralen	Staatsanwaltschaftlichen	Verfahrensregister	 (§§	 492	ff.	StPO)	
gespeicherten Daten sind zu löschen, sobald der Ausgang des Verfahrens in das 
Bundeszentralregister eingetragen worden ist (§ 494 Absatz 2 Satz 1 StPO). Bei 
Verfahrenserledigungen, die nicht in das Bundeszentralregister eingetragen wer-
den,	namentlich	Freispruch,	Ablehnung	der	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	und	
endgültige Verfahrenseinstellung, werden die Daten nach zwei Jahren gelöscht  
(§ 494 Absatz 2 Satz 2 bis Satz 4 StPO). 

Verfahrensregister der einzelnen Staatsanwaltschaften

Unter den Voraussetzungen der §§ 484, 485 StPO speichern die Staatsanwalt-
schaften auch über den Abschluss eines Verfahrens hinaus personenbezogene Da-
ten (bspw. den Verfahrensausgang) für Zwecke künftiger Strafverfahren und/oder 
für Zwecke der Vorgangsverwaltung. Eine Löschung ist vorzunehmen, wenn die 
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Voraussetzungen des § 484 StPO nicht mehr vorliegen und die Speicherung der Da-
ten für die Vorgangsverwaltung nicht mehr erforderlich ist (§ 489 Absatz 1 StPO). 

Daten aus Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Für die Speicherung und Löschung personenbezogener Daten in Dateien der Buß-
geldbehörden gelten die Regelungen für die Staatsanwaltschaften sinngemäß  
(§ 49c Absatz 1 OWiG).

Fahreignungsregister (FAER) – [früher Verkehrszentralregister (VZR)]:

In das FAER werden Entscheidungen der Fahrerlaubnisbehörden, der Bußgeldbe-
hörden bei Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr sowie strafgerichtliche Ver-
urteilungen wegen bestimmter Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten eingetragen 
(§ 28 Absatz 3 StVG).

Wie lange die Eintragungen gespeichert werden, hängt von der Schwere des zu-
grundliegenden Verstoßes ab. Nach § 29 Straßenverkehrsgesetz (StVG) liegen die 
Löschfristen im Grundsatz zwischen zwei Jahren sechs Monaten und zehn Jahren.

13.  warum sie angesichts der Speicher- und Löschfristen nicht eine Auswertung 
betreibt, die (fristenkonform) eine aussagekräftige Datenbasis vergangener 
Vorfälle	für	zukünftige	Gegenmaßnahmen	schafft;

14.		wie	sie	ohne	eine	solche	längerfristige	Datenbasis	derzeit	überhaupt	effektive	
Gegenmaßnahmen für die Zukunft abzuleiten vermag; 

Zu 13. und 14.:

Die	Ziffern	13	und	14	werden	aufgrund	Sachzusammenhangs	gemeinsam	beant-
wortet. Wie in der Beantwortung der Anfrage 17/2407 im Mai 2022 ausgeführt, 
besteht bei der Polizei Baden-Württemberg bereits eine ausreichende Anord-
nungs- und Regelungslage um Einsätze rund um Autokorsos, auch im Zusam-
menhang mit Hochzeitsgesellschaften, bewältigen zu können. Auf Grundlage die-
ser landesweiten Regelungen entwickelten die regionalen Polizeipräsidien zielge-
richtete, örtlich angepasste Konzepte. 

Darüber hinaus sind die Dienststellen der Polizei Baden-Württemberg hinsicht-
lich	 der	 öffentlichen	 Wahrnehmung	 von	 Hochzeitkorsos	 hinreichend	 sensibili-
siert. Dies spiegelt sich auch in der konsequenten Ahndung von Verstößen im 
Zusammenhang mit Autokorsos wieder.

Die Einsatzlagen im Zusammenhang mit Hochzeitkorsos werden stetig beobach-
tet und Konzepte, falls notwendig, umgehend angepasst. Eine fortlaufende lan-
desweite Detailauswertung bietet mit Blick auf mögliche Präventionsmaßnahmen 
keinen Mehrwert.

Strobl
Minister des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen
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